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Bei der Entsendung von Arbeitnehmern au-
ßerhalb Deutschlands stellt sich regelmäßig 
die Frage, ob die Sozialversicherungspflicht in 
Deutschland weiterbesteht oder ob eine frei-
willige Weiterversicherung in Deutschland 
möglich bzw. sinnvoll ist. 
 

I. Zweck der Ausstrahlungswir-
kung 

Arbeitnehmer unterliegen grundsätzlich dem 
Sozialversicherungsrecht des Landes, in dem 
sie eine Beschäftigung tatsächlich ausüben. 
Als Ausnahme von diesem sog. Territorialitäts-
prinzip (§ 3 SGB IV) regelt § 4 SGB IV die 
sog. Ausstrahlung des deutschen Sozialversi-
cherungsrechts auf Beschäftigungen im Aus-
land. 
 
Sind die Ausstrahlungsvoraussetzungen er-
füllt, ist der im Ausland beschäftigte Arbeit-
nehmer in Deutschland weiterhin sozial-
versicherungs- und beitragspflichtig, hat 
im Gegenzug aber auch die Leistungsansprü-
che wie bisher (Krankheitskosten, Unfall, Be-
rufsunfähigkeit, Rente und weitere sozialver-
sicherungsrechtliche Ansprüche).  
 
Die Vorschriften über die Ausstrahlung sind 
einheitlich für die Kranken-, Pflege-, Renten-, 
Unfall- und Arbeitslosenversicherung anzu-
wenden. Unabhängig davon kann der im Aus-
land beschäftigte Arbeitnehmer auch im Aus-
land sozialversicherungspflichtig werden, so-
fern kein Sozialversicherungsabkommen für 
Zweige der Sozialversicherung (zur Vermei-
dung der doppelten Sozialversicherungs-
pflicht) zwischen Deutschland und dem Ent-
sendungsland besteht (z. B. mit China).  
 
Der wesentliche Zweck der Ausstrahlungs-
wirkung besteht in der Vermeidung von 

Nachteilen, die sich insbesondere aus fehlen-
den Beitragszeiten durch die Arbeit im Aus-
land ergeben können. Durch die Ausstrah-
lung soll erreicht werden, dass auch der (kurz-
fristig) im Ausland beschäftigte Mitarbeiter 
dennoch umfassend im Inland sozialversi-
chert bleibt, etwa bei einem Arbeitsunfall auf 
dem Weg zur Arbeitsstätte in Thailand. 

 

II. Voraussetzungen der Aus-
strahlungswirkung  

Die Voraussetzungen der sozialversiche-
rungsrechtlichen Ausstrahlung ergeben sich 
aus § 4 SGB IV (Stand Januar 2025). 
 
„(1) Soweit die Vorschriften über die Versiche-
rungspflicht und die Versicherungsberechtigung eine 
Beschäftigung voraussetzen, gelten sie auch für Perso-
nen, die im Rahmen eines im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuchs bestehenden Beschäfti-
gungsverhältnisses in ein Gebiet außerhalb die-
ses Geltungsbereichs entsandt werden, wenn die 
Entsendung infolge der Eigenart der Beschäftigung 
oder vertraglich im Voraus zeitlich begrenzt ist. 
 
(2) Für Personen, die eine selbständige Tätigkeit 
ausüben, gilt Absatz 1 entsprechend.“ 
  

1. Voraussetzungen einer wirksa-
men Entsendung 

a) Entsendung 

Eine Entsendung im Sinne der Ausstrahlung 
liegt vor, wenn sich ein Beschäftigter auf Wei-
sung seines Arbeitgebers von Deutschland 
aus in das Ausland begibt, um dort eine Be-
schäftigung für diesen Arbeitgeber auszuüben. 
Typisches Merkmal einer Entsendung ist die 
fortbestehende deutsche Inlandsintegration. 
Demzufolge dürfen keine Anhaltspunkte da-
gegensprechen, dass der Arbeitnehmer nach 

Obwohl Lorenz & Partners große Sorgfalt darauf verwenden, die in diesen Newslettern bereitgestellten Informa-
tionen auf aktuellem Stand für Sie zur Verfügung zu stellen, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass diese eine 
individuelle Beratung nicht ersetzen können. Lorenz & Partners übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, 
Korrektheit oder Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Lorenz & Part-
ners, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verur-
sacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens Lorenz & Partners kein vorsätzliches oder grob 
fahrlässiges Verschulden vorliegt. 
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dem Auslandseinsatz nach Deutschland zu-
rückkehrt. 
 

b) Zeitliche Begrenzung der Ent-
sendung 

Die Entsendung muss im Voraus befristet 
sein, entweder durch vertragliche Befristung 
oder durch die Eigenart der Beschäftigung. 
Eine Höchstgrenze für die zeitliche Befris-
tung sieht das Gesetz nicht vor.  
 

c) (Fort)bestehendes deutsches  
Beschäftigungsverhältnis  

Die Entsendung muss im Rahmen eines  
aktiven deutschen Beschäftigungsverhältnis-
ses erfolgen.  
 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozial-
gerichts kommt es maßgebend darauf an, wo 
der Schwerpunkt der rechtlichen und tatsäch-
lichen Merkmale des Beschäftigungsverhält-
nisses liegt. 1  Dies bedeutet im Zusammen-
hang mit einer Entsendung,  
 

➢ dass das Arbeitsverhältnis mit dem ent-
sendenden Arbeitgeber nicht ruhend ge-
stellt ist,  

➢ dass der im Ausland beschäftigte Arbeit-
nehmer organisatorisch in den Betrieb 
des deutschen Arbeitgebers eingeglie-
dert bleibt und die wesentlichen Ele-
mente eines Beschäftigungsverhältnisses 
erfüllt werden und 

➢ sich der Anspruch auf Arbeitsentgelt 
weiterhin gegen den deutschen Ar-
beitgeber richtet. 

 
Wertvolle Anhaltspunkte hierzu lassen sich 
der „Gemeinsamen Verlautbarung zur versi-
cherungsrechtlichen Beurteilung entsandter 
Arbeitnehmer“ vom 18. März 2020 entneh-
men.2 
 
Insbesondere ist hier die Weisungsbefugnis 
im Arbeitsverhältnis als Kernelement der be-
trieblichen Eingliederung relevant. Verbleibt 

 
1  BSG Urteil vom 07.11.1996 – 12 RK 79/94, BSGE 

79, 214; Urteil vom 01.07.1999 – B 12 KR 2/99 R, 
BSGE 84, 136, 138f. 

2  Gemeinsame Verlautbarung zur versicherungs-
rechtlichen Beurteilung entsandter Arbeitnehmer 

diese nachweislich beim entsendenden Ar-
beitgeber, ist das ein starkes Indiz für die fort-
bestehende betriebliche Eingliederung und 
damit für das Fortbestehen des deutschen Be-
schäftigungsverhältnisses. 
 
Weiterhin gilt als Indiz, dass der volle Ar-
beitsentgeltanspruch des Arbeitnehmers ge-
gen den deutschen Arbeitgeber besteht 
(sog. Indizwirkung der deutschen Gehaltsab-
rechnung). Das bedeutet, dass der ins Ausland 
entsandte Mitarbeiter weiterhin in Deutsch-
land auf der Gehaltsliste des entsendenden 
Unternehmens geführt werden muss und die 
Buchung der Personalkosten in der Lohn-
buchhaltung in Deutschland verbleibt.  
 
In Fällen, in denen jegliche Inlandsintegration 
fehlt, etwa bei sog. Ortskräften, die eine Be-
schäftigung im Ausland für einen in Deutsch-
land ansässigen Arbeitgeber ausüben, liegt 
eine Entsendung bzw. Ausstrahlungswirkung 
nicht vor. Hier führt auch die über den ent-
sendenden deutschen Arbeitgeber laufende 
Arbeitsentgeltabwicklung nicht zu einer Ent-
sendung im Sinne der Ausstrahlung.  
 
Wichtig ist in diesem Zusammenhang, darauf 
hinzuweisen, dass ein inländisches Beschäfti-
gungsverhältnis (meist) auch dann angenom-
men wird, wenn der Mitarbeiter für eine aus-
ländische Betriebstätte tätig wird. Dies gilt 
selbst dann, wenn sich das Besteuerungsrecht 
aufgrund lokaler Vorschriften in das Tätig-
keitsland (Ausland) verlagert. Das Sozialversi-
cherungsrecht folgt hier nicht dem Steuer-
recht, sondern dem Gesellschaftsrecht und 
geht daher von einer einheitlichen Rechtsper-
sönlichkeit aus.  
 
Auch nach eingeholter Auskunft des GKV-
Spitzenverbandes ist dies bei ausländischen 
Betriebsstätten eher unproblematisch. Bei 
Tochtergesellschaften im Ausland kommt 
es im Wesentlichen darauf an, ob die ge-
wünschte (weil für die Ausstrahlung  
erforderlich) Eingliederung in die deutsche 

des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Ren-
tenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit so-
wie der Deutschen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung, vom 18. März 2020. 
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Muttergesellschaft auch tatsächlich und nach-
weisbar fortbesteht und auch so gelebt wird. 
Nicht zuletzt deshalb wird dringend empfoh-
len, sich im Vorfeld mit den zuständigen Be-
hörden - i.d.R. die gesetzliche Krankenkasse 
des betroffenen Arbeitnehmers - in Verbin-
dung zu setzen und zu eruieren, ob eine So-
zialversicherung sinnvoll ist. 
 

d) Gehaltsüberweisung in verschie-
denen Währungen und statisti-
sches Gehaltskonto unerheblich 

Irrelevant ist der Umstand, dass die Gehalts-
überweisung durch Zahlung von Teilbeträgen, 
auch in ausländischer Währung erfolgt, so-
lange alle Zahlungen vom deutschen Unter-
nehmen getragen werden. Darüber hinaus 
führt ein sog. statistisches Gehaltskonto im 
Ausland ebenfalls nicht zur Ablehnung der 
Indizwirkung. 

 

2. Relevante Prüfungspunkte des 
Vorliegens eines deutschen Be-
schäftigungsverhältnisses 

Bei fehlender Indizwirkung werden die weite-
ren Voraussetzungen für eine Entsendung 
nicht vermutet, sondern müssen gesondert 
überprüft werden. 3  Relevant sind hier v. a. 
folgende Konstellationen: 
 

a) Interne Abrechnung der Perso-
nalkosten mit dem ausländi-
schen Tochterunternehmen 

Das gesamte Arbeitsentgelt wird vom deut-
schen Mutterunternehmen auf ein deutsches 
Konto des Arbeitnehmers gezahlt. Intern 
werden die Personalkosten jedoch mit dem 
ausländischen Tochterunternehmen abge-
rechnet und jedenfalls teilweise erstattet. Die-
ses ausländische Unternehmen macht die 
Lohnkosten bei der Gewinnermittlung als Be-
triebsausgabe steuerlich geltend. Dem Toch-
terunternehmen wird somit die Arbeitsleis-
tung wirtschaftlich zugerechnet. Es liegt da-
her grundsätzlich keine Ausstrahlung vor. 
Das hat zur Folge, dass der deutsche Arbeit-
nehmer NICHT in Deutschland sozialversi-
chert ist.  
 

 
3  §§ 4 und 5 SGB IV. 

b) Gesplittete Gehaltsabrechnun-
gen 

Wird die Gehaltsabrechnung gesplittet (deut-
sches Unternehmen zahlt z. B. 55 % des Ge-
halts und das ausländische Unternehmen 
45 %, wobei beide Unternehmen jeweils ihren 
Teil steuerlich als Betriebsausgabe geltend 
machen), liegt kein aktives inländisches Be-
schäftigungsverhältnis vor. 
 

c) Sonderfall: Beschäftigung für 
das entsendende und das auf-
nehmende Unternehmen 

Unter Umständen kann es auch vorkommen, 
dass sowohl mit dem entsendenden als auch 
mit dem aufnehmenden Unternehmen jeweils 
ein eigenes Beschäftigungsverhältnis besteht 
(sog. Mehrfachbeschäftigung). Das ist dann 
der Fall, wenn der Arbeitnehmer in beide Un-
ternehmen organisatorisch eingegliedert ist 
und gegen beide Unternehmen ein Arbeits-
entgeltanspruch besteht. Somit sind beide 
Unternehmen für das mit ihnen bestehende 
Arbeitsverhältnis jeweils als wirtschaftlicher 
Arbeitgeber anzusehen. 
 
Werden lediglich Sachbezüge wie etwa Woh-
nung oder der Pkw zur Verfügung gestellt, 
ohne dass hierfür eine arbeitsvertragliche 
Grundlage besteht, liegt eine Mehrfachbe-
schäftigung im Regelfall aber nicht vor.  

 

d) Rumpfarbeitsverhältnis nicht 
ausreichend 

Schließlich reicht ein im Inland bestehendes 
bloßes „Rumpfarbeitsverhältnis“ nicht aus, um 
ein aktives deutsches Beschäftigungsverhält-
nis i. S. d. § 4 SGB IV zu begründen. Merk-
male eines solchen Arbeitsverhältnisses sind 
u. a. Abreden über das Ruhen der Haupt-
pflichten hinsichtlich Arbeitsleistung auf Sei-
ten des Arbeitnehmers und der Zahlung von 
Arbeitsentgelt auf Seiten des Arbeitgebers, 
bzw. ein automatisches Wiederaufleben bei 
Rückkehr ins Inland. 
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e) Besonderheiten bei Entsendun-
gen ohne vorhergehende Be-
schäftigung in Deutschland 

Selbst bei einer Entsendung ohne vorherige 
Beschäftigung beim entsendenden Unterneh-
men in Deutschland (etwa bei Erwerbslosen 
oder Berufseinsteigern) kann eine Entsen-
dung im Sinne der Ausstrahlung unter Um-
ständen gegeben sein. Der Arbeitnehmer 
muss jedoch vor der Entsendung entweder 
überhaupt in Deutschland beschäftigt gewe-
sen sein oder zumindest dort seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthaltsort gehabt ha-
ben. Ansonsten entfiele bereits nach dem 
Wortsinn das Entsenden als solches.4 
 
Eine direkte Entsendung kann zudem nur 
dann vorliegen, wenn eine Vereinbarung oder 
wenigstens hinreichend plausible Perspektive 
für eine an die Entsendung anschließende 
Weiterbeschäftigung des Entsandten bei dem 
Unternehmen in Deutschland gegeben ist. 
 

f) Vereinfachte Prüfung bei kurz-
zeitiger Entsendung bis zu zwei 
Monaten 

Die im Einzelfall komplexe Prüfung des wirt-
schaftlichen Arbeitgebers tritt bei kurzzeiti-
gen Entsendungen zu im Ausland ansässigen 
verbundenen Unternehmen in den Hinter-
grund. Hier ist in vereinfachter Prüfung von 
einer Entsendung auszugehen, wenn 
 

➢ die Entsendung die Dauer von insgesamt 
zwei Monaten nicht überschreitet, und  

➢ der Arbeitsentgeltanspruch des Arbeit-
nehmers sich ausschließlich gegen den in 
Deutschland ansässigen Arbeitgeber rich-
tet. 

 
Vorsicht ist bei „Ketteneinsätzen“ geboten. 
Bei einem erneuten kurzfristigen Einsatz des 
Arbeitnehmers in demselben Staat bei dem-
selben verbundenen Unternehmen ist, auch 
bei Wahrung der obigen Voraussetzungen, 
nur dann eine Entsendung im Sinne der Aus-
strahlung gegeben, wenn seit dem Ende der 

 
4  Vgl. BSG Urteil vom 27.05.1986 – 2 RU 12/85, 

BSGE 60, 96. 

letzten kurzeitigen vorübergehenden Be-
schäftigung mindestens zwei Monate vergan-
gen sind.  
 

g) Wirkung des lokalen Arbeitsver-
trages 

Ein lokaler Arbeitsvertrag mit dem aufneh-
menden Unternehmen bei gleichzeitiger  
Ruhendstellung des Arbeitsvertrages in 
Deutschland schließt nach Angaben der Sozi-
alversicherungsträger die Entsendung im 
Sinne der Ausstrahlung aus. 
 
Das gilt selbst dann, wenn es aufgrund lokaler 
Vorschriften – etwa zur Erlangung einer Ar-
beitserlaubnis – zwingend erforderlich ist, ei-
nen lokalen Arbeitsvertrag abzuschließen. 
Denn bei dieser Kombination muss laut den 
Sozialversicherungsträgern im Grundsatz da-
von ausgegangen werden, dass durch den lo-
kalen Arbeitsvertrag der Arbeitnehmer zur 
Leistung weisungsgebundener, fremdbe-
stimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit 
zu dem im Ausland ansässigen Unternehmen 
verpflichtet wird und im Gegenzug ein Ver-
gütungsanspruch eben diesem Unternehmen 
gegenüber entsteht. 
 
Abweichend von dieser grundsätzlichen Wir-
kung gilt etwas anderes, wenn nur ein zusätz-
licher lokaler Arbeitsvertrag besteht und die 
üblicherweise wechselseitigen Hauptpflichten 
aus dem lokalen Vertrag faktisch suspendiert 
sind. In diesem Fall muss das Weisungsrecht 
weiterhin allein beim entsendenden Unter-
nehmen bestehen, sowie auch die Arbeitsent-
gelttragung wirtschaftlich bei diesem verblei-
ben. Davon ist dann auszugehen, wenn dieser 
lokale Vertrag nur abgeschlossen wurde, um 
ein Arbeitsvisum im Gastland zu erhalten.  
 

III. Beendigung der Ausstrah-
lungswirkung 

Die Ausstrahlungswirkung endet mit dem 
Fortfall einer der vorgenannten Vorausset-
zungen, insbesondere wenn der Schwerpunkt 
der Beschäftigung nicht mehr beim deutschen 
Unternehmen gesehen werden kann bzw. mit 
Zeitablauf der Befristung. Am häufigsten sind 
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die Fälle, in denen ein zunächst befristetes Ar-
beitsverhältnis in ein unbefristetes umgewan-
delt wird oder sich der arbeitsrechtliche Ent-
geltanspruch nicht mehr gegen den deutschen 
Arbeitgeber richtet. Häufig muss aus Ver-
rechnungspreissicht eine Kostenweiterbelas-
tung an das ausländische Unternehmen erfol-
gen. Dies „beißt“ sich jedoch mit den Voraus-
setzungen der Ausstrahlung und führt ggf. in 
der Praxis zum Verlust des deutschen Versi-
cherungsschutzes.  
 

IV. Rechtsverbindliche Ent-
scheidung über die Voraus-
setzungen einer Entsendung 

Ob die Voraussetzungen einer Entsendung 
vorliegen, hat der Arbeitgeber im Rahmen sei-
ner ihm obliegenden Melde- und Beitrags-
pflichten vor Aufnahme der Beschäftigung im 
Ausland zu prüfen. Er kann, insbesondere in 
Zweifelsfällen, von der zuständigen Einzugs-
stelle verlangen, dass diese eine Feststellung 
darüber trifft, ob im Einzelfall eine Versiche-
rungspflicht im Rahmen einer Entsendung im 
Sinne der Ausstrahlung vorliegt. 
 
Für den Zweig der gesetzlichen Unfallversi-
cherung ist diese Beurteilung vom zuständi-
gen Unfallversicherungsträger vorzunehmen. 
 

V. Freiwillige Versicherung bei 
Ausscheiden aus der deut-
schen Sozialversicherung  

Liegen die Voraussetzungen der Ausstrahlung 
nicht vor, scheidet der Mitarbeiter mit Auf-
nahme seiner Tätigkeit im Ausland aus der 
deutschen Sozialversicherung aus. Um ent-
sprechende Versorgungslücken zu kompen-
sieren, kann eine freiwillige Versicherung 
sinnvoll sein. 

 

1. Rentenversicherung 

a) Option A: Versicherungspflicht-
verhältnis auf Antrag  

Um während der Beschäftigung im Ausland 
weiterhin Rentenanwartschaften aufzubauen 
und Versicherungszeiten zu erwerben, be-
steht die Möglichkeit der Beantragung einer 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung. Die Versicherungspflicht 
auf Antrag kann nur von einer Stelle beantragt 

werden, die ihren Sitz in Deutschland hat 
(z. B. vom deutschen Arbeitgeber). Privatper-
sonen sind nicht antragsberechtigt. Die Bei-
träge zur Versicherungspflicht auf Antrag 
werden von der antragstellenden Stelle allein 
getragen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
eine zivilrechtliche Vereinbarung zwischen 
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer zu 
schließen. Durch diese hat der Arbeitgeber ei-
nen Erstattungsanspruch gegenüber dem Ar-
beitnehmer. Dadurch kann die hälftige Bei-
tragstragung (wie bei einer normalen Versi-
cherungspflicht) erreicht werden. Beiträge 
müssen, wie bei einer normalen Pflichtversi-
cherung, bis zur Beitragsbemessungsgrenze 
geleistet werden. Damit der Rentenversiche-
rungsschutz nahtlos ab Beginn der Beschäfti-
gung im Ausland beginnt, muss der Antrag in-
nerhalb von drei Monaten nach Aufnahme 
der Beschäftigung im Ausland beim zuständi-
gen Rentenversicherungsträger eingereicht 
werden. Andernfalls beginnt das Versiche-
rungspflichtverhältnis erst mit dem Tag, der 
dem Eingang des Antrags beim Rentenversi-
cherungsträger folgt. Im Fall der rechtzeitigen 
Beantragung bleibt es für den Mitarbeiter bei 
einem unverändert hohen Versicherungs-
schutz in der gesetzlichen deutschen Renten-
versicherung. Die Beitragszahlung läuft insge-
samt, wie bisher, über die deutsche Gehalts-
abrechnung (ist der Mitarbeiter auf der aus-
ländischen Gehaltsabrechnung, muss die Bei-
tragsabführung über eine Schattenabrech-
nung erfolgen). 

 

b) Option B: Freiwillige Renten-
versicherung 

Alternativ zur Versicherungspflicht auf An-
trag können deutsche Staatsangehörige auch 
eine freiwillige Rentenversicherung abschlie-
ßen. Mit freiwillig gezahlten Rentenbeiträgen 
erwerben und erhöhen die Mitarbeiter Ren-
tenansprüche oder können sicherstellen, bis-
herige Anwartschaften und Ansprüche nicht 
zu verlieren, mit Ausnahme des Anspruchs 
auf eine Erwerbsminderungsrente (der An-
spruch wird durch eine freiwillige Rentenver-
sicherung nicht auf Dauer aufrechter- 
halten). Die Höhe der freiwilligen Beiträge  
kann der Mitarbeiter selbst festlegen und  
jederzeit verändern. Per Januar 2025 können  
freiwillige Beiträge zwischen 103,42 EUR und 
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1.497,30 EUR pro Monat gezahlt werden. 
Auch die Anzahl der Monate, in denen frei-
willige Beiträge gezahlt werden, ist frei wähl-
bar. Freiwillige Beiträge können auch rück-
wirkend bis zum 31. März des Folgejahres ge-
zahlt werden. Die Beiträge trägt der Mitarbei-
ter allein. Der Arbeitgeber kann sich zwar 
freiwillig an der Beitragszahlung beteiligen, je-
doch entsteht hierdurch ein steuerpflichtiger 
geldwerter Vorteil.  

 
Alternativ zu den beiden vorstehenden ge-
setzlichen Absicherungsmöglichkeiten kom-
men natürlich auch noch private Rentenversi-
cherungen in Betracht.  

 

2. Arbeitslosenversicherung  
In der Arbeitslosenversicherung kommt der 
Abschluss eines Versicherungspflichtverhält-
nisses auf Antrag bei der Agentur für Arbeit 
in Betracht.  

 
Beschäftigte, die eine Tätigkeit in einem Staat 
außerhalb der EU, der Vertragsstaaten des 
Europäischen Wirtschaftsraums oder der 
Schweiz ausüben und deren zeitlicher Um-
fang mindestens 15 Stunden wöchentlich be-
trägt, sind für den Antrag berechtigt. Damit 
ein Versicherungspflichtverhältnis auf Antrag 
begründet werden kann, muss der Beschäf-
tigte innerhalb der letzten 30 Monate mindes-
tens zwölf Monate in einem Versicherungs-
pflichtverhältnis gestanden haben. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob es sich um ein durch-
gehendes versicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis handelt oder ob einzelne Be-
schäftigungen lediglich zusammengerechnet 
werden. Die Voraussetzung ist auch erfüllt, 
wenn unmittelbar vor der Aufnahme der Aus-
landsbeschäftigung die antragstellende Per-
son einen Anspruch auf eine Entgeltersatz-
leistung nach dem SGB III hatte (z. B. Ar-
beitslosengeld).  

 
Der Antrag auf das Versicherungspflichtver-
hältnis ist spätestens innerhalb einer Aus-
schlussfrist von drei Monaten nach Auf-
nahme der Auslandsbeschäftigung, zu stellen. 
Wenn der Antrag innerhalb der Ausschluss-
frist gestellt wird, beginnt der Versicherungs-
schutz auch rückwirkend. Wird der Antrag 

nach Ablauf der dreimonatigen Ausschluss-
frist gestellt, kann ein Versicherungspflicht-
verhältnis nicht mehr begründet werden. 

 
Der monatliche Beitrag beträgt im Jahr 2025 
pauschal 97,37 EUR. Die Beiträge trägt der 
Mitarbeiter allein. Der Arbeitgeber kann sich 
auch hier freiwillig an der Beitragszahlung be-
teiligen, jedoch entsteht hierdurch ein steuer-
pflichtiger geldwerter Vorteil.  

 
Tritt nach einer Zeit des Versicherungs-
pflichtverhältnisses Arbeitslosigkeit ein, er-
rechnet sich die Höhe des Arbeitslosengeldes 
nach einem fiktiven Arbeitsentgelt. Das fik-
tive Arbeitsentgelt richtet sich nach der Be-
schäftigung, auf die sich die Vermittlungsbe-
mühungen der Agentur für Arbeit erstrecken 
und der dazugehörigen Qualifikationsgruppe. 

 

3. Kranken- und Pflegeversiche-
rung  

Für die Tätigkeit im Ausland sollte eine pri-
vate (Familien-) Auslandskrankenversiche-
rung abgeschlossen werden. Diese sollte ei-
nen weltweiten Versicherungsschutz garantie-
ren (aus Kostengründen ggf. ohne USA).  

 
Sofern der Mitarbeiter gesetzlich versichert ist 
und keine mitversicherten Familienange- 
hörigen in Deutschland verbleiben, sollte die 
deutsche Kranken- und Pflegeversicherung 
auf eine sog. Anwartschaftsversicherung um-
gestellt werden. Eine Anwartschaftsversiche-
rung hält den Versicherungsschutz aufrecht. 
Leistungen können in dieser Zeit jedoch nicht 
bezogen werden. Da der Leistungsanspruch 
ruht, sind für die Anwartschaftsversiche-
rung nur geringe Beiträge zu zahlen. Anwart-
schaftsversicherungen werden i. d. R. abge-
schlossen, um nach Wegfall der Ruhensvo-
raussetzungen, z. B. Rückkehr nach einer 
Auslandsbeschäftigung, den Versicherungs-
schutz ohne Gesundheitsprüfung wiederauf-
leben zu lassen. Ferner können hierdurch er-
forderliche Wartezeiten und Vorversiche-
rungszeiten auf Versicherungs- und Leis-
tungsansprüche fortgesetzt werden (z. B. kos-
tengünstige Pflichtmitgliedschaft in der Kran-
kenversicherung der Rentner (KVdR)). Für 
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die Berechnung der Beiträge werden Einnah-
men i. H. v. 10 % der monatlichen Bezugs-
größe (2025: 374,50 EUR), der allgemeine 
Beitragssatz zur Krankenversicherung und 
der Beitragssatz zur Pflegeversicherung zu-
grunde gelegt. Die Beiträge trägt der Mitarbei-
ter allein. Der Arbeitgeber kann auch hier Zu-
schüsse übernehmen (geldwerter Vorteil). 

 
Auch für privat versicherte Mitarbeiter be-
steht die Möglichkeit, eine Anwartschaftsver-
sicherung abzuschließen. Die jeweiligen Kon-
ditionen sind individuell mit dem privaten 
Versicherungsunternehmen abzustimmen. 

 

4. Unfallversicherung 
Einige Berufsgenossenschaften bieten eine 
freiwillige Versicherung gegen Arbeitsunfälle 
an, die sich während einer Auslandsbeschäfti-
gung ereignen. Voraussetzung dafür ist eine 
fortbestehende arbeitsrechtliche Anbindung 
an das Inlandsunternehmen. Ein ruhendes 
Arbeitsverhältnis ist hier ausreichend. Die 
Auslandsunfallversicherung beginnt mit dem 
Tag nach Antragseingang. Eine rückwirkende 
Antragsstellung ist nicht möglich. Der Arbeit-
geber trägt die Beiträge zur Auslandsunfall-
versicherung allein. 
 

VI. Empfehlenswerte Vorge-
hensweise 

Aufgrund der komplexen Sachlage und der 
zum Teil offenen Formulierungen sowie den 
rechtlich nicht verbindlichen Aussagen ist die 
Ausstrahlungswirkung stets eine komplexe 

rechtliche Entscheidung. Daher sollten Fra-
gen der Sozialversicherung mit dem Arbeit-
nehmer so früh wie möglich vor Beginn der 
Entsendung besprochen werden. Es emp-
fiehlt sich, hierbei Unterstützung von Exper-
ten einzuholen (z. B. Rentenberater). 
 
Liegen die Voraussetzungen der Ausstrahlung 
nicht vor, (was vor allem bei längerfristigen 
Entsendungen der Fall sein kann) muss der 
Mitarbeiter aus der deutschen Sozialversiche-
rung abgemeldet werden.  
 
Die beim Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein-
gesparten Beiträge können genutzt werden, 
um private bzw. freiwillige Versicherungen 
abzuschließen: 
 

➢ Private weltweit gültige (Familien-) Aus-
landskrankenversicherung (ggf. als Fir-
men-Umbrella Vertrag ausgestaltet) 

➢ Private weltweit gültige (Familien-) Haft-
pflichtversicherung 

➢ Weltweit gültige Unfallversicherung  
bzw. freiwillige Auslandsunfallversiche-
rung über die Berufsgenossenschaft 

➢ Private und/ oder gesetzliche Rentenver-
sicherung  

➢ Private bzw. gesetzliche Arbeitslosenver-
sicherung  

➢ Anwartschaftsversicherung in der Kran-
ken- und Pflegeversicherung 

 
 
 
 

 

 

 
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den vorliegenden Informationen behilflich sein konnten.  

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an: 
 

LORENZ & PARTNERS Co., Ltd. 
27th Floor Bangkok City Tower 

179 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 
Tel.: +66 (0) 2-287 1882 

E-Mail: info@lorenz-partners.com 

 
www.lorenz-partners.com 
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